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AGB Vitalfabrik 
 
 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Kälteanwendung/IHHT und bestätige, sämtliche 
Fragen zu Personalien und Gesundheitszustand wahrheitsgetreu beantwortet resp. 
ausgefüllt zu haben. 
 
Ich wurde über die Auswirkungen der Kälteanwendung/IHHT informiert und nehme hiermit 
zur Kenntnis, dass die betreuende Person kein Arzt oder Heilpraktiker ist. 
 
Geltungsbereich: 
Diese AGB gelten für die Nutzung sämtlicher Anwendungen in der Vitalfabrik (ein Produkt 
der Sportprojekt AG). 
 
Haftung: 
Die Benutzung der Kältekammer/IHHT erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden oder 
Komplikationen in Folge der Benutzung der Kältekammer/IHHT ist jede Haftung der 
Vitalfabrik (Sportprojekt AG) und ihres Personals ausgeschlossen. Der Abschluss einer 
Versicherung ist Sache des Benutzers. 
Ebenfalls ausgeschlossen von der Haftung sind Beschädigungen, Diebstahl u.dgl. von 
mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen, Geld etc. 
 
Abo: 
Das Abonnement ist persönlich und nicht übertragbar. Die Laufzeit beträgt 2 Jahre ab 
Kaufdatum und endet danach automatisch, unabhängig davon, ob noch offene 
Benutzungsansprüche bestehen, ohne Anspruch auf Rückvergütung. 
 
In folgenden Fällen wird gegen Vorlage eines genügenden Nachweises ein Unterbruch des 
Abonnements gewährleistet: 
- Bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft mit ärztlicher Bescheinigung, dass die 

Anwendung der Kältekammer/IHHT während länger als 6 Wochen nicht genutzt werden 
kann 

- Auslandaufenthalte länger als 6 Wochen mit Bescheinigung vom Arbeitgeber oder 
mittels Flugtickets 

- Militär- oder Zivilschutzdienst von mehr als 6 Wochen Dauer mit Aufgebot 
 
Die Restlaufzeit des Abonnements läuft nach dem Unterbruch weiter, wobei der Unterbruch 
maximal 2 Jahre dauern kann. 
 
Aufgrund von betriebsnotwendigen Schliessungen wie beispielsweise technische Probleme, 
höhere Gewalt, Revisionen, Änderungen von Öffnungszeiten, etc.  
besteht kein Anspruch auf Rückvergütung oder Verlängerung des jeweiligen Abo’s. 
 
Kündigung: 
Bei dauerhafter Benutzungsunfähigkeit infolge von Krankheit, Unfall oder Wohnortswechsel 
(falls die Distanz mehr als 100 km zur Vitalfabrik beträgt), kann das Abo schriftlich 
zusammen mit der ärztlichen Bescheinigung bzw. Anmeldebestätigung des neuen 
Wohnsitzes gekündigt werden. Die Rückzahlung erfolgt auf Ende des nächsten Monats. 
 
Hausordnung: 
Den Weisungen des Personals muss Folge geleistet werden. Bei schwerwiegenden 
Verstössen gegen diese Weisungen kann ein sofortiges Hausverbot ausgesprochen werden. 
Rückforderungen von bereits geleisteten Zahlungen sind ausgeschlossen. 
 
Termine: 
Terminverschiebungen/-absagen sollten 24 h vor dem Termin mitgeteilt resp. online 
umgebucht werden. Kostenpflichtig sind Reservationen, die weniger als 2 h vor dem Termin 
abgesagt oder nicht wahrgenommen werden. 
 


